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Besondere Geschäftsbedingungen für die Herstellung eines Hausanschlusses 
 

§ 1 Geltungsbereich der Bestimmungen  

Die K-net Telekommunikation GmbH, Barbarossastraße 64 in 67655 Kaiserslautern (im Folgenden: K-net) regelt die 
Installation, den Betrieb und die Instandhaltung eines Hausanschlusses zu den nachstehenden besonderen 
Geschäftsbedingungen, die zusätzlich und vorrangig zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, sowie zu den 
weiteren besonderen Geschäftsbedingungen, soweit auf diese nachfolgend Bezug genommen wird. 

 

§ 2 Grundstücksbenutzung  

(1) K-net ist berechtigt, Grundstücke nach Maßgabe der Grundstückseigentümererklärung zwischen dem 
Grundstückseigentümer bzw. dem dinglich Berechtigten zu nutzen.  

(2) Das Recht von K-net, private Grundstücke nach Maßgabe des § 76 Telekommunikationsgesetz (TKG) (Anschluss des 
Grundstücks an öffentliche Telekommunikationsnetze der nächsten Generation) zu nutzen, bleibt unberührt.  

 

§ 3 Hausanschluss  

(1) Der Hausanschluss besteht aus dem Hausübergabepunkt. Dieser verbindet die Hausinstallation mit dem 
Telekommunikationsnetz von K-net.  

(2) K-net überlässt bei Mehrfamilienhäusern den Hausübergabepunkt dem Kunden nicht zur alleinigen Nutzung, sondern zur 
gemeinschaftlichen Nutzung mit anderen Kunden und mit zukünftigen Interessenten, die im Versorgungsbereich des 
betreffenden Hausübergabepunktes die Leistung von K-net in Anspruch nehmen können.  

(3) Der Kunde ist verpflichtet, anderen Interessenten im Versorgungsbereich des Hausübergabepunktes Gelegenheit zu 
geben, ebenfalls als Kunde von K-net den Hausübergabepunkt zu nutzen.  

(4) Art und Lage des Hausanschlusses sowie dessen Änderung werden nach Anhörung des Kunden und unter Wahrung 
seiner berechtigten Interessen entweder von der K-net oder durch deren Beauftragte bestimmt.  

(5) Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen von K-net und stehen in deren Eigentum oder werden über K-net von 
Dritten dem Kunden zur Nutzung überlassen. Dabei entsteht jedoch kein Vertragsverhältnis zwischen diesen Dritten und 
den Kunden der K-net. Die Kunden erlangen dadurch kein Eigentum am Hausanschluss. Hausanschlüsse werden 
ausschließlich durch K-net oder deren Beauftragten hergestellt, unterhalten, erneuert, abgetrennt und beseitigt. Die 
Hausanschlüsse müssen zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass 
die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses geschaffen werden. Er darf keine 
Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.  

(6) K-net ist berechtigt, von Kunden die Erstattung der für die wirtschaftliche Betriebsführung notwendigen Kosten für 
Erstellung, Unterhaltung, Veränderung, Erneuerung und Abtrennung des Hausanschlusses zu verlangen. Die Höhe der 
Kosten wird auf Anfrage ermittelt und in Form eines Angebotes zur Verfügung gestellt.  

(7) Der Netzeigentümer ist berechtigt aber nicht verpflichtet, die von ihm eingebauten Bauteile auf eigene Kosten zu entfernen 
und den Ursprungszustand wieder herzustellen. Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Kündigung aus wichtigem Grund. 

(8) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Fehlen von Plomben, ist K-net unverzüglich nach Kenntnis 
des Kunden mitzuteilen.  

(9) Sind zur Versorgung zusätzliche Einrichtungen (z. B. Signalverstärkeranlage) erforderlich, so stellt der Kunde für die Dauer 
der Versorgung unentgeltlich den Platz und den Strombedarf zur Verfügung.  

 

§ 4 Kundenanlagen und Hausinstallation  

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Hausinstallation/ 
Innenhausverkabelung (im Folgenden auch als „Kundenanlage“ bezeichnet) ab dem Hausanschluss/ Hausübergabepunkt 
bis zur Anschlussdose / zum Endgerät ist der Kunde verantwortlich. Hat er die Kundenanlage einem Dritten vermietet 
oder zur Benutzung überlassen, so ist er weiterhin vollständig unabhängig von etwaigen Ansprüchen von K-net gegen 
diesen Dritten verantwortlich.  

(2) K-net ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen und abschließend zu prüfen.  

(3) Es können Teile von Kundenanlagen, die nicht im Eigentum von K-net stehen, durch K-net unter Plombenverschluss 
genommen werden, um Manipulationen auszuschließen.  

(4) Um die störungsfreie Funktion zu gewährleisten, darf nur Installationsmaterial nach den technischen Richtlinien von    
K-net verwendet werden. Die Ausführung der entsprechenden Arbeiten muss ebenfalls diese Richtlinien erfüllen. Die 
Endgeräte müssen amtlich anerkannt sein (z. B. VDE-Zeichen, GS-Zeichen).  

 

§ 5 Inbetriebsetzung und Überprüfung der Kundenanlagen  
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(1) Der Kunde informiert K-net direkt oder über Vermittlung eines Installateurs über die Fertigstellung der Kundenanlage und 
beauftragt die Inbetriebnahme. 

(2) K-net behält sich vor, die Kundenanlage auf einwandfreie Ausführung und Einhaltung aller technischen Vorschriften zu 
überprüfen.  

(3) Die Anbindung der Kundenanlage durch K-net erfolgt nur, wenn diese sich in ordnungsgemäßem und sicherheitstechnisch 
einwandfreiem Zustand befindet und die EN-, VDE-Bestimmungen, TAB und sonstigen einschlägigen Vorschriften 
eingehalten werden. Die Anbindung der Kundenanlage erfolgt ausschließlich durch K-net oder durch K-net beauftragte 
Dritte.  

(4) Werden bei der Prüfung kleinere Mängel festgestellt, bei der die Sicherheit der Kundenanlagen nicht beeinträchtigt wird, 
so kann die Anbindung mit der Auflage erfolgen, dass der Kunde die Mängel innerhalb einer von K-net festzusetzenden 
Frist beseitigen lässt und deren Behebung K-net unverzüglich schriftlich mitteilt. Erfüllt der Kunde diese Pflicht nicht, ist 
K-net nach nochmaliger angemessener schriftlicher Fristsetzung berechtigt, ihre Dienste einzustellen, bis der Kunde die 
Auflage erfüllt hat.  

 

§ 6 Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlagen und Empfangsgeräten sowie 
Mitteilungspflichten  

(1) Anlagen und Empfangsgeräte sind so zu betreiben, dass Störungen anderer Kunden und störende Rückwirkungen auf 
Einrichtungen der K-net oder Dritter ausgeschlossen sind.  

(2) Vor Beginn der Arbeiten (Installation von Neuanlagen, Erweiterung und Änderung von bestehenden Anlagen) sind diese 
vom Kunden gegenüber K-net anzumelden und ihre Ausführung mit K-net abzustimmen.  

 

§ 7 Verwendung der Signalspannung  

(1) Die Signalspannung wird nur für die eigenen Zwecke des Kunden mit dem notwendigen Signalpegel für eine 
Anschlussdose zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an Dritte ist unzulässig.  

(2) Werden Mängel in der Hausverteileranlage trotz zweimaliger Aufforderung durch K-net vom Hauseigentümer oder Kunden 
nicht beseitigt, so ist K-net berechtigt, ohne Einhaltung von Fristen den Vertrag zu kündigen und die Versorgung 
einzustellen.  

(3) Die Entfernung oder Beschädigung der von K-net an ihren Anlagenteil angebrachten Plomben kann als 
Sachbeschädigung oder Urkundenvernichtung strafrechtlich verfolgt werden. 

 
 
Änderungen vorbehalten 
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